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hat er sich mit dem Minister der Finanzen und den 
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane abzu
stimmen.

(4) Leistungsbezogene Abschreibungen mit zeitlicher 
Begrenzung zur ökonomischem Stimulierung der inten
siven Nutzung der modernen Maschinensysteme durch 
kooperative Zusammenarbeit regelt für dem Bereich der 
sozialistischen Landwirtschaft der Vorsitzende des Ra
tes für landwirtschaftliche Produktion und Nahrungs
güterwirtschaft der Deutschen Demokratischen Repu
blik in Abstimmung mit dem Minister der Finanzen 
und dem Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik.
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(1) Das VaraeWmts der АМвйвиаиВю wird vom 
Letter der Staatlichen Zentral Verwaltung für Statistik 
herausgegefcen.

(2) Bei sich verändernden Reproduküansbedmgungen 
können die Minister bzw. Leiter der zuständigen zen
tralen Staatsorgane und die Leiter der wirtschaftslei
tenden Organe Anträge auf Änderung der normativen 
Nutzungszeiten bzw. zur Ergänzung des Verzeichnisses 
steilen.

(3) Der Leiter der Staatlichst Zentralverwaltung für 
Statistik bestätigt diese Anträge in Abstimmung mit 
den zuständigen zentralen Staatsorganen und nimmt 
die neuen Abschreibungssätze m das Verzeichnis auf.

(3) Den Anträgen zur Ergänzung des Verzeichnisses 
der Abschreibungssätze sind Gutachten der Hersteller 
der Grundmittel bzw. der für dem Import von Grund
mitteln zuständigen Organe über die normative Nut
zungsdauer beizufügen.

§ 6
(1) Zur Sicherung der wertmäßigen einfachen Repro

duktion von Produktionskapazitäten — landwirt
schaftliche Bauten und bauliche Anlagen, Maschinen 
und Ausrüstungen — fremden. Eigentums, das im Be
reich der sozialistischem Land- und Forstwirtschaft ge
nutzt wird, führen die nutzenden Betriebe und Einrich
tungen ihrem Investition stands zusätzliche Mittel zu.

(2) Die Zuführungen zum Investitionsfonds gemäß 
Abs. 1 erfolgen zu Lasten der Selbstkosten und sind 
auf der Grundlage der in der Anlage za dieser Ver
ordnung genannten Werte zu ermitteln.

m.

§7
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(2) Die Betriebe und Einrichtungen bilden und ver
wenden einen Reparaturfonds, soweit das angeordnet
ist.

(3) Aufwendungen für Reparaturen zu Lasten des 
Reparaturfonds bzw. zu Lasten der laufenden Kosten 
verändern nicht den ausgewiesenen Bruttowert und 
Verschleiß der Grundmittel.

(4) Der Nachweis und die Bewertung der Reparaturen 
erfolgt nach den geltenden Rechtsvorschriften.

IV.
Sdtlußbestmimtmgen

(4> Die Leiter der zuständigen wirtschaftsleitenden 
Organe und die Direktoren der einem zentralen Staats
organ direkt unterstellten volkseigenen Kombinate ent
scheiden über die Berechnung höherer Abschreibun
gen auf Grund nutzungsabhängiger oder nutzungsunab
hängiger außergewöhnlicher materieller Verschleiß
bedingungen der Grundmittel. Die höheren Abschrei
bungen sind auf der Grundlage der normativen Nut
zungsreiten des Abschreibungsverzeichnisses zu bemes
sen.

(5) Für Sonderabschreibungen und für die Behand
lung der Restbuchwerte sind die entsprechenden 
Rechtsvorschriften anzuwenden.*

§ 8
(1) Durchführungsbestimmungen zu dieser Verord

nung erläßt der Leiter der Staatlichen Zentralverwal
tung für Statistik im Einvernehmen mit den Ministern 
bzw. Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane.

(2) Der Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik ist berechtigt, den Geltungsbereich dieser Ver
ordnung in Übereinstimmung mit den Ministem bzw. 
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane zu er
weitern.

§9
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1970 in Kraft.

§5

(1) Die Änderungen und Ergänzungen, die sich aus 
den Anträgen gemäß § 4 Abs. 2 ergeben und bis zum 
31. März des laufenden Jahres beantragt werden, sind 
in das Verzeichnis der Abschreibungssätze für das fol
gende Jahr aufzunehmen.

(2) Über Anträge zur Ergänzung des Verzeichnisses 
der Abschreibungssätze, die nach dem 31. März gestellt 
werden, entscheidet zwischenzeitlich der Leiter der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik.

• Zur Zeh giJt die Anordnung vom 4. September 1968 über 
die Anwendung von Sonderabschreibungen und die Behand
lung von Restbuchwerten aus Grundmitteln (GBl. II S. 799).

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) Beschluß vom 13. September 1962 über die Aus

arbeitung von Vorschlägen zur Neufestsetzung 
von Abschreibungssätzen für Grundmittel in der 
volkseigenen Wirtschaft — Auszug — (GBl. II
S. 753)

b) Verordnung vom 30. Januar 1964 über die Ab
schreibungen für Grundmittel und die Bildung des 
Fonds für Generalreparaturen (GBl. II S. 120)

c) Zweite Durchführungsbestimmung vom 19. Okto
ber 1964 zur Verordnung über die Abschreibun
gen für Grundmittel und die Bildung des Fonds 
für Generalreparaturen (GBl. II S. 849)


